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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2021

(1) Kinderspielplätze für Kleinkinder sind im Freien zu errichten. Sie müssen gefahrlos erreichbar und tunlichst

besonnt sein, dürfen keinen schädlichen Einwirkungen ausgesetzt sein und sollen sich in Sichtkontakt zu den

Aufenthaltsräumen der Wohnungen befinden.

(2) Kinderspielplätze für Kleinkinder haben jedenfalls eine Sandgrube, eine Rutsche, eine Schaukel und ausreichend

Sitzplätze für Aufsichtspersonen aufzuweisen.

(3) Der Kinderspielplatz für Kleinkinder hat ein Ausmaß von mindestens 4 % der Gesamtgeschoß äche (§ 56 Abs 4

ROG 2009) des Baus aufzuweisen; eine Fläche von 45 m² darf keinesfalls unterschritten werden. Wenn in der

Gesamtgeschoß äche bedeutende Flächen enthalten sind, die anderen als Wohnzwecken dienen, kann dies bei der

Bemessung des nach der Gesamtgeschoß äche zu bestimmenden Ausmaßes des Kinderspielplatzes verhältnismäßig

berücksichtigt werden.

(4) Lage und Ausmaß des Kinderspielplatzes für Kleinkinder sind im Bewilligungsverfahren zu bestimmen. Die

Baubehörde kann die Aufteilung eines Kinderspielplatzes auf mehrere getrennte Flächen oder bei mehreren

Wohnbauten die Errichtung eines gemeinsamen Spielplatzes zulassen, wenn dadurch dem Erfordernis in zumindest

gleich ausreichender und geeigneter Weise Rechnung getragen wird. Die Verp ichtung zur Errichtung eines

Kinderspielplatzes entfällt, wenn entsprechend der Zweckbestimmung der Wohnungen (Seniorenwohnheime udgl) ein

Bedarf daran nicht in Frage kommt. Bei nachträglicher Änderung der Zweckwidmung oder Au assung eines

gemeinsamen Spielplatzes ist die Errichtung eines eigenen Spielplatzes vorzuschreiben.
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